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 Öffentliche Bekanntmachungen  
 

Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

am 26. September 2021  
 

 
1. Das Wählerverzeichnis der Stadt Mainz zur Bundes-

tagswahl wird in der Zeit von Montag, 
6. September, bis Freitag, 10. September 2021, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des 
Briefwahlbüros, Stadthaus Große Bleiche, 
Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1, Erdgeschoss,  
55116 Mainz, für Wahlberechtigte zur Einsicht-
nahme bereitgehalten.  
 
Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jede 
wahlberechtigte Person kann die Richtigkeit  
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Sofern eine wahlberechtigte Person die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über-
prüfen will, hat sie / er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann.  
 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag 
(06.09.2021) bis zum 16. Tag (10.09.2021) 
vor der Wahl, 
 
spätestens am Freitag, 10. September 2021, 
bis 13 Uhr, bei der Stadt Mainz, Briefwahlbüro, 
Stadthaus Große Bleiche, Große Bleiche 46/Löwen-
hofstr. 1, Mainz, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
 
 
 
 
 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 
 

Sonntag, 5. September 2021, 
 

eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er 
nicht Gefahr laufen will, das Wahlrecht nicht 
ausüben zu können.  
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im 

Wahlkreis 205 – Mainz durch Stimmabgabe in einem 
beliebigen Wahlraum (Stimmbezirk) dieses 
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene 
       Person, 
 
5.2. eine nicht in das Wählerverzeichnis 
        eingetragene Person, 
 
a) wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschul-

den die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung (bis zum 5. Sept. 2021) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 
1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. Sept. 
2021) versäumt hat, 
 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Ein-
spruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlord-
nung entstanden ist, 
 

c) wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Stadt Mainz gelangt ist. 

 
 

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten 

 
bis zum 24. September 2021, 18.00 Uhr, 

 
bei der Stadt Mainz mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermitt-
lung als gewahrt.  
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Bei Beantragung per E-Mail sind der Name, die Vor-
namen, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) der an-
tragstellenden Person anzugeben. 
Darüber hinaus soll die Angabe der Wählerverzeich-
nis- sowie der Stimmbezirksnummer, die der Wahl-
benachrichtigung entnommen werden können, er-
folgen. Falls die Zustellung der Briefwahlunterlagen 
an eine von der Hauptwohnung abweichende Ad-
resse gewünscht wird, muss auch diese Adresse 
angegeben werden. 
Ein entsprechend vorbereitetes Antragsformular 
steht im Internet unter 
 

www.mainz.de  
 

zur Verfügung.  
 
Der Antrag per E-Mail ist zu richten an folgende E-
Mail-Adresse: 
 

briefwahlbuero@stadt.mainz.de  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.  
 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, 
dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist, kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte können aus den unter 5.2. Buchstaben 
a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass sie/er dazu berechtigt ist.  Eine behin-
derte wahlberechtigte Person kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.  

 
6. Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtigten 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 -einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 
Wahlbriefzurückzusenden ist, versehenen hellroten 
Wahlbriefumschlag und 
-ein Merkblatt für die Briefwahl.  

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterla-
gen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat 

sie der Stadt Mainz vor Empfangnahme der Unterla-
gen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.  
 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfestellung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtig-
ten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfestellung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung  
oder Entscheidung der wahlberechtigten Person er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenskon-
flikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
die angegebene Stelle abgesendet werden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
 

Mainz, den 12. August 2021 
Stadtverwaltung Mainz 
Michael Ebling  
Oberbürgermeister 
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 Gremien 
 
Sitzung des Beirates für Migration und Integration 

der Stadt Mainz  
 

 Einladung  
 

zur Sitzung des Beirates für Migration und 
Integration der Stadt Mainz 

am Donnerstag, 02.09.2021, 18:00 Uhr, 
Videokonferenz 

 
Liveübertragung auf der Internetseite: 

http://www.mainz.de/ausschuesse-live  
 

Tagesordnung 
 
 
a) öffentlich 
 

1. Vorstellung des Programms der Interkulturellen 
Woche 2021 

 
2. Organisation der Podiumsdiskussion 

 
3. Berichte aus den Ausschüssen / Gremien 

 
4. Anfragen / Anträge 

 
5. Verschiedenes 

 
 
Mainz, 20.08.2021 
Stadtverwaltung Mainz 
gez. Peimaneh Nemazi-Lofink 
 
 

 
Ortsbeiratswahl am 26. Mai 2019; 

Berufung einer Ersatzperson im Ortsbeirat 
Mainz-Gonsenheim 

 

I. Gemäß § 66 Abs. 3 KWO ist die Nachfolgerin / 
der Nachfolger öffentlich 
wie folgt bekannt zu machen: 

 Aufgrund des Ergebnisses der Kommunal-
wahl vom 26. Mai 2019 wird  
Frau Nawal Mussa (SPD) als Nachfolgerin von 
Herrn Ralf Claus 
gemäß § 45 Abs. 2 KWG in den Ortsbeirat 
Mainz-Gonsenheim berufen. 

Mainz, 17. August 2021 
Stadtverwaltung Mainz 
Der Wahlleiter 
gez. Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
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